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Betreff: 
Aktualisierung der Prioritätenliste zur Förderung des Sportstättensanierungsprogramms 2020 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, den 14. Mai, 2019 
 
gez.  
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
Mainz, den 21. Mai, 2019 
 
gez.  
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Sportausschuss empfiehlt, der Stadtrat beschließt die aktualisierte Prioritätenliste zur Fort-
führung des Sportstättensanierungsprogramms, welche Grundlage für die zu stellenden Zu-
schussanträge sein wird.  
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Für die im Jahr 2018 vorgeschlagene Prioritätenliste der Jahre 2019/2020 wurden 2019 zwei 
städtische und eine Vereinsmaßnahme (Tennishalle DJK Mainzer Sand) und für 2020 zwei städti-
sche Maßnahmen (Sanierung Kleinspielfeld Mainz-Ebersheim und Sanierung Kunstrasen Sport-
platz Ulrichstrasse) auf die Liste gesetzt. Die für 2019 geplante Errichtung einer Tennishalle in 
Mainz-Mombach durch den DJK Mainzer Sand wird aber in 2019 nicht realisierbar sein und muss 
auf 2020 geschoben werden. Für eine Zuschussgewährung seitens des Landes durch die ADD ist 
es jedoch Voraussetzung, dass die Maßnahme an erster Stelle der Prioritätenliste steht. 
 
Die im Jahr 2018 beschlossene Prioritätenliste soll daher dahingehend geändert werden, dass 
die Vereinsmaßnahme des DJK Mainzer Sand für das Jahr 2020 an erste Stelle gesetzt wird, damit 
der Verein die Möglichkeit der Zuschussgewährung durch das Land erhält. 
 
Dies könnte zur Folge haben, dass u.U. keine oder nur eine städtische Maßnahme im Jahr 2020 
durch das Land gefördert wird. Die nicht geförderte städtische Maßnahme müsste dann auf die 
noch zu erstellende Prioritätenliste für die Jahre 2021/2022 gesetzt werden.  
 
 
 
 
Tennishalle DJK Mainzer Sand (2020) 

 Der Sportverein DJK Mainzer Sand hat die Absicht, die für 2019  geplante Tennishalle auf 
dem Vereinsgelände in Mainz-Mombach nun in 2020 zu errichten. Voraussichtliche Kos-
ten der Halle sind ca. 900.000 €, die vom Verein aufzubringen sind. Die Aufnahme in die 
Prioritätenliste ist notwendig, damit der Verein einen Zuschussantrag beim Land für eine 
mögliche Förderung stellen kann.    

 
 
Sportplatz Mainz-Bretzenheim, Ulrichstrasse (2020) 

 Im Jahr 2002/2003 wurde der Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Durch die 
intensive Nutzung in den zurückliegenden 15 Jahren ist der Kunstrasen (Nutzungsdauer 
10-15 Jahre) für eine Sanierung bereits überfällig. Teilweise wurden bereits Spiele auf 
Grund des schlechten Zustandes des Platzes nicht ausgetragen. Das Grünamt muss immer 
wieder Notreparaturen vornehmen. Der Platz wird von 3 Vereinen mit 13 Mannschaften 
genutzt. Die Sanierungskosten werden auf 370.000 € geschätzt.  

 
 
Sportanlage Mainz-Ebersheim (2020) 

 Geplant ist die Sanierung des Kunstrasenkleinspielfelds (Belag der ersten Generation). Die 
Sportanlage wurde 1997/1998 gebaut. Damals wurde letztmalig unter einem Spielfeld die 
sog. Berleburger Matte zum Kraftabbau verlegt, somit wird bei einem Belagsaustausch 
auch der Einbau einer ET-Decke anstehen. Das Großspielfeld wurde im Jahr 2018 erneuert.  
Die Kosten für das Kleinspielfeld betragen voraussichtlich ca. 220.000 €. 
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Neue Prioritätenliste Haushaltsjahre 2019–2020: 
 
2019 
 
1. Sportanlage Mainz-Lerchenberg - Sanierung des Kunstrasengroßspielfelds 370.000 € 

 
2. Sportanlage Mainz-Lerchenberg - Umbau Tennenplatz in ein Kleinspielfeld 

  mit Trainingsbeleuchtung 
461.250 € 

 
 
2020 
 
1. Tennishalle DJK Mainzer Sand - Bau einer Tennishalle in Mainz-Mombach 900.000 € 

 
2. Sportplatz Ulrichstrasse - Sanierung des Kunstrasens 370.000 € 

 
3. Sportanlage Mainz-Ebersheim - Sanierung des Kunstrasenkleinspielfelds 220.000 € 
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